
Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/610 21.11.2017 17/ 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 07.12.2017 

Stadtrat 14.12.2017 

Betreff 
Bebauungsplan zwischen Salinenstraße und Schloßstraße; 
a. Aufstellungsbeschluss 
b. Beschleunigtes Verfahren 
c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
d. Städtebaulicher Vertrag 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat 
a. fasst den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans für den Bereich zwischen Salinen-

straße und Schloßstraße. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Zwischen Salinenstraße 
und Schloßstraße“ (Nr.1a/19). Die Grenzbeschreibung ist als Anlage beigefügt. 

b. stimmt dem beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB zu. Somit wird von einer Umwelt-
prüfung (§ 2 Abs.4 BauGB), vom Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe umweltbezoge-
ner Informationen (§ 3 Abs. 2, S. 2 BauGB) sowie von der zusammenfassenden Erklärung (§ 10 
Abs. 4 BauGB) abgesehen. 

c. beauftragt die Verwaltung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

d. beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 
BauGB, der die Übernahme der Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und 
der Planungskosten zum Bebauungsplan sowie die Regelungen zum Anteil des sozialen Woh-
nungsbaus umfasst. 

Berichterstatter: 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 14.12.2017  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Bisherige Rechtssituation  

Der in Rede stehende Bereich ist als Innenbereichsfläche nach §34 BauGB zu bewerten. 

Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für den Planbereich gemischte Bauflächen sowie Gemeinbe-
darfsfläche vor.  

 

 
Ausschnitt FNP 2005 

mit vorgesehenem ungefährem  Planungsbereich ( - - - ) 
 
 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Die Volksbank hat bereits über eine Baugenehmigung mit einem ersten Bauabschnitt zur Neuge-
staltung des Areals an der Salinenstraße begonnen.  

 

 
Katasterplan mit Umriss des 1. BA der Volksbank 

 
Im weiteren Verlauf der Salinenstraße bis zur Einmündung Schloßstraße, und hier bis etwa in die 
Hälfte der Schloßstraße, hat die Volksbank ebenfalls Grundstücke erworben. Das Areal soll kom-
plett freigelegt und durch eine abgestimmte Bebauung völlig neu gestaltet werden.  

 

 
Katasterplan mit Grundstücken der Volksbank 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3)  

Dabei soll teilweise eine Erweiterung der Volksbank (2. Bauabschnitt) erfolgen. Im Anschluss an 
den 2. Bauabschnitt der Volksbank sollen im Erdgeschoss eine Einzelhandelszone sowie im hin-
teren Bereich ebenerdige Stellplätze entstehen. Über dieser erdgeschossigen Zone sollen sich 
mehrgeschossige Wohngebäude anordnen. Durch eine Tiefgarage sollen die erforderlichen Stell-
plätze abgedeckt werden. 
 
Die geplante Bebauung wird im Rahmen der Sitzung durch Vertreter der Volksbank und 
den beauftragten Architekten vorgestellt. 
 

 

Luftbild mit ungefährem Änderungsbereich ( - - - ) 
 

Zu Beschlussvorschlag a: Aufstellungsbeschluss  

Der Bereich stellt sich zurzeit als unbeplanter Innenbereich nach §34 BauGB dar. Zur Vorberei-
tung und Leitung der geplanten Bebauung ist es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich einen Bebauungsplan zu erstellen (§ 1 BauGB). 

Im Rahmen der Planung werden voraussichtlich Gutachten zu den Themen Boden, Altlasten, 
Kampfmittel, Artenschutz, Verkehr und Einzelhandel erstellt. 

Die exakte Grenzbeschreibung wird im Rahmen der Sitzung nachgereicht.  

 

Zu Beschlussvorschlag b: Beschleunigtes Verfahren 

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-
schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 

• der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 
eine „Maßnahme der Innenentwicklung“ zum Ziel hat, 

• die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 
• durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.4) 

desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist. 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 
BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  

 
Flächennutzungsplan 2005 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich gemischte Bauflächen sowie einen kleinen Be-
reich Gemeinbedarfsfläche Schule dar. FNP ist im Rahmen des Verfahrens zu berichtigen. 

 

Zu Beschlussvorschlag c: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wird erarbeitet. Die Verwaltung führt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Bürgererörterung und Auslegung) und die Beteili-
gung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Aufforderung zur Äußerung -Scoping) durch. 

 

Zu Beschlussvorschlag d: Städtebaulicher Vertrag 

Die Planungskosten werden gemäß abzuschließendem städtebaulichem Vertrag vom Vorhaben-
träger getragen, der Auftraggeber der städtebaulichen Planung sowie aller Fachbeiträge ist bzw. 
wird. Unbeschadet dieser Auftragssituation liegt die Planungshoheit für das Bauleitplanverfahren 
ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach. 

Im Rahmen des Vertrages wird auch die Quote für den sozialen Wohnraum nach Vorgaben des 
Ausschusses und Stadtrates geregelt. Die Projektüberlegungen bestanden bereits, bevor der 
Ausschuss und der Stadtrat beschlossen haben, Quoten für den sozialen Wohnraum festzulegen. 
Die Quote ist im Ausschuss zu diskutieren und festzulegen.  

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird mit dem Fachamt 30 - Rechtsamt und auch mit 
dem Vorhabenträger abgestimmt und dann zeitnah dem Ausschuss und dem Stadtrat vorgelegt. 

 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 07.12.2017 über die 
Vorlage beraten. Über das Ergebnis wird im Statrat berichtet. 
 
 
Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung wird zur Sitzung nachgereicht. 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/610 21.11.2017 17/399 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 07.12.2017 

Stadtrat 14.12.2017 

Betreff 
Bebauungsplan zwischen Salinenstraße und Schloßstraße; 
a. Aufstellungsbeschluss 
b. Beschleunigtes Verfahren 
c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
d. Städtebaulicher Vertrag 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat 
a. fasst den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans für den Bereich zwischen Salinen-

straße und Schloßstraße. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Zwischen Salinenstraße 
und Schloßstraße“ (Nr.1a/19). Die Grenzbeschreibung ist als Anlage beigefügt. 

b. stimmt dem beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB zu. Somit wird von einer Umwelt-
prüfung (§ 2 Abs.4 BauGB), vom Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe umweltbezoge-
ner Informationen (§ 3 Abs. 2, S. 2 BauGB) sowie von der zusammenfassenden Erklärung (§ 10 
Abs. 4 BauGB) abgesehen. 

c. beauftragt die Verwaltung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

d. beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 
BauGB, der die Übernahme der Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und 
der Planungskosten zum Bebauungsplan sowie die Regelungen zum Anteil des sozialen Woh-
nungsbaus umfasst. 

Berichterstatter: 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 14.12.2017  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Bisherige Rechtssituation  

Der in Rede stehende Bereich ist als Innenbereichsfläche nach §34 BauGB zu bewerten. 

Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für den Planbereich gemischte Bauflächen sowie Gemeinbe-
darfsfläche vor.  

 

 
Ausschnitt FNP 2005 

mit vorgesehenem ungefährem  Planungsbereich ( - - - ) 
 
 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Die Volksbank hat bereits über eine Baugenehmigung mit einem ersten Bauabschnitt zur Neuge-
staltung des Areals an der Salinenstraße begonnen.  

 

 
Katasterplan mit Umriss des 1. BA der Volksbank 

 
Im weiteren Verlauf der Salinenstraße bis zur Einmündung Schloßstraße, und hier bis etwa in die 
Hälfte der Schloßstraße, hat die Volksbank ebenfalls Grundstücke erworben. Das Areal soll kom-
plett freigelegt und durch eine abgestimmte Bebauung völlig neu gestaltet werden.  

 

 
Katasterplan mit Grundstücken der Volksbank 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3)  

Dabei soll teilweise eine Erweiterung der Volksbank (2. Bauabschnitt) erfolgen. Im Anschluss an 
den 2. Bauabschnitt der Volksbank sollen im Erdgeschoss eine Einzelhandelszone sowie im hin-
teren Bereich ebenerdige Stellplätze entstehen. Über dieser erdgeschossigen Zone sollen sich 
mehrgeschossige Wohngebäude anordnen. Durch eine Tiefgarage sollen die erforderlichen Stell-
plätze abgedeckt werden. 
 
Die geplante Bebauung wird im Rahmen der Sitzung durch Vertreter der Volksbank und 
den beauftragten Architekten vorgestellt. 
 

 

Luftbild mit ungefährem Änderungsbereich ( - - - ) 
 

Zu Beschlussvorschlag a: Aufstellungsbeschluss  

Der Bereich stellt sich zurzeit als unbeplanter Innenbereich nach §34 BauGB dar. Zur Vorberei-
tung und Leitung der geplanten Bebauung ist es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich einen Bebauungsplan zu erstellen (§ 1 BauGB). 

Im Rahmen der Planung werden voraussichtlich Gutachten zu den Themen Boden, Altlasten, 
Kampfmittel, Artenschutz, Verkehr und Einzelhandel erstellt. 

Die exakte Grenzbeschreibung wird im Rahmen der Sitzung nachgereicht.  

 

Zu Beschlussvorschlag b: Beschleunigtes Verfahren 

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-
schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 

• der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 
eine „Maßnahme der Innenentwicklung“ zum Ziel hat, 

• die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 
• durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.4) 

desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist. 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 
BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  

 
Flächennutzungsplan 2005 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich gemischte Bauflächen sowie einen kleinen Be-
reich Gemeinbedarfsfläche Schule dar. FNP ist im Rahmen des Verfahrens zu berichtigen. 

 

Zu Beschlussvorschlag c: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wird erarbeitet. Die Verwaltung führt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Bürgererörterung und Auslegung) und die Beteili-
gung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Aufforderung zur Äußerung -Scoping) durch. 

 

Zu Beschlussvorschlag d: Städtebaulicher Vertrag 

Die Planungskosten werden gemäß abzuschließendem städtebaulichem Vertrag vom Vorhaben-
träger getragen, der Auftraggeber der städtebaulichen Planung sowie aller Fachbeiträge ist bzw. 
wird. Unbeschadet dieser Auftragssituation liegt die Planungshoheit für das Bauleitplanverfahren 
ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach. 

Im Rahmen des Vertrages wird auch die Quote für den sozialen Wohnraum nach Vorgaben des 
Ausschusses und Stadtrates geregelt. Die Projektüberlegungen bestanden bereits, bevor der 
Ausschuss und der Stadtrat beschlossen haben, Quoten für den sozialen Wohnraum festzulegen. 
Die Quote ist im Ausschuss zu diskutieren und festzulegen.  

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird mit dem Fachamt 30 - Rechtsamt und auch mit 
dem Vorhabenträger abgestimmt und dann zeitnah dem Ausschuss und dem Stadtrat vorgelegt. 

 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 07.12.2017 über die 
Vorlage beraten. Über das Ergebnis wird im Statrat berichtet. 
 
 
Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung wird zur Sitzung nachgereicht. 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

X öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

60/600 Bauverwaltung und Bauaufsicht 16.11.2017 17/398 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 07.12.2017 

Stadtrat 14.12.2017 

  

  

Betreff 
Abschluss eines Erschließungsvertrages mit Herrn Frank Bachmann über die Herstellung 
von Erschließungsanlagen im Bereich des Bebauungsplanes „Rheingrafenstraße – südlich 
der Einmündung Koernickestraße/Marienburger Straße“ (Nr. 10/1a Änderung) 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat stimmt dem Abschluss des als Anlage im Entwurf beigefügten Erschließungsvertrages 
über die Herstellung von Erschließungsanlagen im Bereich des Bebauungsplanes „Rheingrafen-
straße – südlich der Einmündung Koernickestraße/Marienburger Straße“ (Nr. 10/1a Änderung) mit 
Herrn Frank Bachmann, Kaiser-Wilhelm-Straße 18, 55543 Bad Kreuznach, zu. 
 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 14.12.2017  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 
 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Der Bebauungsplan „Rheingrafenstraße – südlich der Einmündung Koernickestraße/Marienburger 
Straße“ (Nr. 10/1a Änderung) ist am 14.03.1991 in Kraft getreten. 
 
Die in dem Bebauungsplan festgesetzte Erschließungsstraße Oberer Monauweg wurde noch nicht 
erstmalig hergestellt.  
 
Die erstmalige Herstellung ist jedoch erforderlich, damit die westlich an das Bebauungsplangebiet 
angrenzenden Grundstücke nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Zwischen Oberer Monau-
weg und Küppersstraße“ (Nr. 10/9.1) bebaut werden können.  
 
Herr Frank Bachmann, Kaiser-Wilhelm-Straße 18, 55543 Bad Kreuznach ist daher an die Stadt 
herangetreten, um die zeitnahe erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße als Erschlie-
ßungsträger durchzuführen. Dazu soll gemäß § 11 Abs. 1 des Baugesetzbuches ein Erschlie-
ßungsvertrag mit ihm abgeschlossen werden.  
 
Der Erschließungsvertrag beinhaltet die Herstellung der Erschließungsstraße Oberer Monauweg 
von der Rheingrafenstraße bis zur westlichen Grenze des Bebauungsplanes Nr. 10/1a Änderung 
auf einer Länge von ca. 74 m. Der im Bebauungsplan festgesetzte Parkplatz soll geschottert wer-
den und eine ca. 5 m ² Teilfläche soll als Mülltonnenstellplatz gepflastert werden. 
 
Die Herstellung der Privatstraße im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 10/9.1 soll ebenfalls durch 
Herrn Bachmann auf Grundlage eines gesonderten Vertrages erfolgen.  
Die Kosten für den Ausgleich der durch den Bebauungsplan Nr. 10/9.1 verursachten Eingriffe in 
Natur und Landschaft werden von Herrn Bachmann erstattet.  
 
Der Erschließungsträger möchte die Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 
10/1a Änderung nach der Bebauung der Grundstücke im Bebauungsplangebiet Nr. 10/9.1 herstel-
len.  
Um eine zeitlich absehbare Umsetzung des Erschließungsvertrages sicherzustellen, soll im Er-
schließungsvertrag geregelt werden, dass die Erschließungsstraße spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10/9.1 herzustellen ist. Um die Belastung für die Anlieger 
möglichst gering zu halten, soll außerdem vereinbart werden, dass die Erschließungsanlagen in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn der Straßenbauarbeiten fertigzustellen sind.  
 
Die Kosten der Erschließung trägt der Erschließungsträger. Die Stadt muss sich an den Kosten 
nicht beteiligen und wird, da ihr bei vertragsgemäßer Umsetzung des Erschließungsvertrages kei-
ne Kosten entstehen, von den Anliegern keine Erschließungsbeiträge erheben.  
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr wird in seiner Sitzung am 
07.12.2017 über die Vorlage beraten.  
 
 
Anlagen 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung) 

  





Ablaufplan;

Stand 15.11.2017

Erschließung Oberer Monauweg Anlage EV2

Arbeitsschritt Beginn Dauer Ende

"Idealfall" "bis zu"

gewählter 

Zeitansatz 

(Tage)

Erschlie-

ßungs-

träger Stadt

Beschlussfassung über Vorvertrag X 06.04.2017 06.04.17 PLUV, 27.04.2017 Stadtrat 27.04.2017 entfällt

Unterschriften  Vorvertrag X X 28.04.2017 entfällt

Planung (§ 2 des Vorvertrages)

Erstellung Ausführungsplanung X 20.03.2017 2 bis 3 Wochen 12.05.2017

Genehmigung Ausführungsplanung X 1 Woche 7 19.05.2017

Erstellung LVs X gem. Angebot Ing.büro 2 Tage nach Ausführungsplanung 12.05.2017

Genehmigung LVs X 1 Woche je eine Woche für jede Nachbesserung 14 26.05.2017

Pflichten nach § 4 Abs. 1 des Vorvertrages; 

auf ausdrücklichen Wunsche von Herrn Bachmann in der Besprechung am 14.03.2017

Unterschrift des Erschließungsträgers unter Erschließungsvertrag X 26.05.2017 22.11.2017

15 volle Kalender-

tage vor PLUV

Unterschrift des Erschließungsträgers unter Gestattungsvertrag X 26.05.2017 22.11.2017

15 volle Kalender-

tage vor PLUV

Pflichten nach § 4 Abs. 6 des Vorvertrages, § 11 des Erschließungsvertrages, § 11 des Gestattungsvertrages-Herstellung

auf ausdrücklichen Wunsche von Herrn Bachmann in der Besprechung am 14.03.2017

Vorlage Vertragserfüllungsbürgschaften  (volle Höhe) X bereits am 02.06.2017 vorgelegt 02.06.2017

15 volle Kalender-

tage vor PLUV

Pflichten nach § 4 Abs. 2 des Vorvertrages

Beschlussfassung B-Plan X 07.12.2017 PLUV 07.12.2017, Stadtrat 14.12.2017 14.12.2017

Beschlussfassung Erschließungsvertrag X 07.12.2017 PLUV 07.12.2017, Stadtrat 14.12.2017 14.12.2017

Beschlussfassung Gestattungsvertrag X 07.12.2017 PLUV 07.12.2017, Stadtrat 14.12.2017 14.12.2017

Pflichten nach § 4 Abs. 3 des Vorvertrages

Unterschrift Stadt unter Erschließungsvertrag X 15.12.2017

Unterschrift Stadt unter Gestattungsvertrag X 15.12.2017

Pflicht nach § 4 Abs. 7 des Vorvertrages

Inkrafttreten B-Plan X 15.12.2017 12 27.12.2017

nachrichtlich: Bauanträge können gestellt werden X

Bauanträge genehmigen X bei Freistellungsverfahren 4 Wochen, bei Ausnahmen ca. 3 Monate

Pflichten nach § 4 Abs. 3 und 4 des Erschließungsvertrages

Erstattung Wert der für öffentl. Straße bereitgestellten Grundstücke X 1 Monat nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10/9.1 27.01.2018

Zahlung Kostenerstattungsbetrag für naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. X 1 Monat nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10/9.1 27.01.2018

nachrichtlich: Bebauung der Grundstücke in B-Plan Nr. 10/9.1 X 01.03.2018 31.01.2020

verantwortlich

Stadt leitet Bekanntmachungsverfahren unverzüglich nach Beschluss 

Stadtrat ein
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Ablaufplan;

Stand 15.11.2017

Erschließung Oberer Monauweg Anlage EV2

Arbeitsschritt Beginn Dauer Ende

"Idealfall" "bis zu"

gewählter 

Zeitansatz 

(Tage)

Erschlie-

ßungs-

träger Stadt

verantwortlich

Pflichten nach § 5 Abs. 1 des Erschließungsvertrages, § 5 Abs. 1 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Auswahl Bauunternehmen u. Ing.büro X 1 Tag 3 03.02.2020

Zustimmung zu Auswahl X 2 Tage bei unbekannten Büros u. Unternehmen 2 Wochen 14 17.02.2020

Pflichten nach §§ 4 bis 7 des Erschließungsvertrages, §§ 4 bis 7 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Tiefbauarbeiten Kanal an öffentl. Straße und Privatstraße X 01.03.2020 6 Wochen 50 20.04.2020

Mängelbeseitigung X ?????? 20 10.05.2020

Abnahme Tiefbauarbeiten Kanal X 15.05.2020 2 Wochen nach Eingang der Anzeige 14 29.05.2020

Tiefbauarbeiten Privatstraße (vollst. Herstellung) X bei Zeiten für öffentl. Straße enthalten

Mängelbeseitigung X bei Zeiten für öffentl. Straße enthalten

Abnahme Tiefbauarbeiten Privatstraße X

Tiefbauarbeiten an öffentl. Straße  (vollständige Herstellung) X 21.04.2020 9 Wochen 75 04.07.2020

Tiefbauarbeiten Stadtwerke, Telekom (noch zu klären) X 5 Wochen 40 13.08.2020

Herstellung Straßenbeleuchtung X bereits bei Tiefbauarbeiten enthalten

Mängelbeseitigung X ??????

Abnahme Tiefbauarbeiten u. Straßenbeleuchtung X 01.09.2020 2 Wochen nach Eingang der Anzeige 14 15.09.2020

Pflicht zur Fertigstellung gem. § 3 Abs. 1 des Erschließungsvertrages, § 3 Abs. 1 des Gestattungsvertrages-HerstellungX 6 Monate nach Beginn der Straßenbauarbeiten 21.10.2020

3 Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10/9.1 27.12.2020

Pflichten nach §§ 11 Abs. 3 des Erschließungsvertrages, §§ 11 Abs. 3 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Freigabe Teilbetrag Vertragserfüllungsbürgschaft X unverzüglich nach mängelfreier Abnahme

Pflichten nach § 10 Abs. 1, Buchst. a und c, Abs. 2 u. 3 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Vorlage Schlussrechnung Privatstraße X 20 Tage nach mängelfreier Abnahme 20 05.10.2020

Aufstellung durch Ing.büro X 20 Tage nach mängelfreier Abnahme 20 05.10.2020

Prüfung Schlussrechnung mit Nachweisen X insgesamt 4 Wochen für öffentl. u. Privatstraße 30 04.11.2020

Pflichten nach § 11 Abs. 4 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Freigabe Teilbetrag Vertragserfüllungsbürgschaft X nach Prüfung der Schlussrechnung 10 14.11.2020

Pflichten nach § 10 Abs. 1, Buchst. a und c, Abs. 2 u. 3 des Erschließungsvertrages

Vorlage Schlussrechnung öffentl. Straße X 20 Tage nach mängelfreier Abnahme 20 05.10.2020

Kostenteilung nach Aufmaßen durch Ing.büro X 20 Tage nach mängelfreier Abnahme 20 05.10.2020

Prüfung Schlussrechnung mit Nachweisen X insgesamt 4 Wochen für öffentl. u. Privatstraße 30 04.11.2020

Pflichten nach § 11 Abs. 4 des Erschließungsvertrages

Freigabe Teilbetrag Vertragserfüllungsbürgschaft X nach Prüfung der Schlussrechnung 10 14.11.2020

nachrichtlich: Beurkundung und Eintragung Grunddienstbarkeit für Wegeunterhaltung X X

Pflichten nach § 10 Abs. 1 Buchst. b des Erschließungsvertrages,  §§ 10 Abs. 1 Buchst. b des Gestattungsvertrages-Herstellung

Schlussvermessung X 60 Tage nach mängelfreier Abnahme 60 14.11.2020

Prüfung Schlussvermessung X 20 04.12.2020

Pflichten nach § 11 Abs. 5 des Erschließungsvertrages, §§ 11 Abs. 5 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Freigabe Teilbetrag Vertragserfüllungsbürgschaft X nach Prüfung der Schlussvermessung 10 14.12.2020
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Pflichten nach § 6 des Vorvertrages

Übertragung der für die Privatstraße zusätzl. in Anspruch genommenen Grundstücksflächen X

Pflichten nach §§ 9 und 10 Abs. 7 des Erschließungsvertrages,  §§ 9 und 10 Abs. 7 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Ermittlung Höhe der vorzulegenden Mängelansprüchebürgschaft X nach Prüfung der Schlussrechnung 5 09.11.2020

Vorlage Mängelansprüchebürgschaft X 20 29.11.2020

Rückgabe (Rest) Vertragserfüllungsbürgschaft für Bauleistungen X 10 09.12.2020

Pflichten nach § 10 Abs. 1 und Abs. 5 des Erschließungsvertrages

Übernahme der (öffentl.) Straße in Verkehrssicherungspflicht der Stadt X nach Vorlage Schlussrechnung mit Nachweisen, Schlussvermessung 20 24.12.2020

Widmung als öffentl. Straße X bei einer der nachfolgenden Stadtratssitzungen 120 23.04.2021

Pflichten nach § 9 des Erschließungsvertrages, § 9 des Gestattungsvertrages-Herstellung

Beseitigung Mängel während der Gewährleistungsfrist X 5 Jahre nach mängelfreier Abnahme 14.09.2025

Rückgabe Mängelansprüchebürgschaft nach Ablauf Mängelbeseitigungsfr. X
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